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Bauleitplanung der Stadt Wolfenbüttel
Bebauungsplan ED1 „Westlich Rehmanger“ mit örtlicher Bauvorschrift
(1. Änderung des Bebauungsplans ED „Westlich Rehmanger“)

Der Rat der Stadt Wolfenbüttel hat in seiner Sitzung am 20.06.2018 den Be-
bauungsplan ED1 „Westlich Rehmanger“ mit örtlicher Bauvorschrift gemäß
§ 10 Baugesetzbuch als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan liegt
mit der dazugehörigen Begründung ab sofort im Amt für Stadtentwicklung und
Bauaufsicht der Stadt Wolfenbüttel, Stadtmarkt 15, Zimmer 350, während der
Dienststunden zur Einsicht aus. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist
im nachfolgenden Lageplan durch eine schwarz gestrichelte Linie abgegrenzt.
Er beinhaltet das Gebiet zwischen Adersheimer- und Wilhelm-Mast-Straße so-
wie Heinrich-Eberhart-Straße und der Bestandsbebauung „Am Pfingstanger“.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetz-
buches über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungs-
ansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen
Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird
hingewiesen.
Gemäß § 215 Baugesetzbuch werden
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und

3. beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung tritt der vorstehende Bebau-
ungsplan gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
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